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Dipl. Ök. Helge Wittrodt
1. Vorsitzender/GF

Anhaltspunkte für  die 
Gleichbehandlung von 
Vereinen und Berufsbe-
treuern in Rechtspre-
chung zur Mehrwert-
steuerrichtlinie der EU

Der Bundesf inanzhof 
hatte in seinem Urteil 
vom 17.2.2009 (XI R 67/
06) die Umsatzsteuerfrei-
heit für Betreuungsleis-
tungen der Betreuungs-
vereine festgestellt – 
nicht auf Grundlage von 
Regelungen im Umsatz-
steuergesetz, sondern in 
direkter Anwendung von 
Art. 13 Teil A Abs. 1 Buch-

stabe g i.V.m. Abs. 2 der 
6. EU-Mehrwertsteuer-
richtlinie (77/388/EWG). 

Weil die Richtlinie (inzwi-
schen wortgleich in Art. 
132 Abs. 1 Buchst. G der 
8. Mehrwertsteuerrichtli-
nie - 2006/112/EG - vom 
28.11.2006 geregelt) vor-
schreibt, dass die Mit-
gliedstaaten die Umsät-
ze von der (Umsatz-
)Steuer befreien, die aus 
„...eng mit der Sozialfür-
sorge und der sozialen 
Sicherheit  verbunde-
ne(n) Dienstleistungen 
(...), einschließlich derje-
nigen, die durch (...) an-
dere von dem betref-
fenden Mitgliedstaat als 
Einrichtungen mit sozia-
lem Charakter aner-
kannte Einrichtungen 
bewirkt werden...“ resul-
tieren, wurde in Anmer-
kungen zu der BFH-Ent-
scheidung darauf ver-
wiesen, dass selbständi-
ge Berufsbetreuer keine 
„Einrichtung“ mit sozia-
lem Charakter seien. 

Daher fände die Richtli-
nie nur Anwendung auf 
gemeinnützige Betreu-
ungsvereine.

Europarechtl ich s ind 
auch Berufsbetreuer 
„Einrichtungen“

Ein unbefangener Blick 
auf die ständige Recht-
sprechung des BFH zeigt 
jedoch, dass sich auch 
selbständige Berufsbe-
treuer auf die Richtlinie 
berufen können. Da-
nach genügt es für die 
Inanspruchnahme der 
Steuerbefreiung nach 
Art. 13 Teil A Abs. 1 
Buchst. g der Richtlinie 
77/388/EWG, dass es 
sich um eng mit der Für-
sorge oder der sozialen 
Sicherheit verbundene 
Leistungen handelt und 
diese Leistungen von 
Einrichtungen mit  im We-
sent l ichem soz ia lem 
Charakter anerkannten, 
erbracht werden. 
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Ohne weitere Begrün-
dung stellte der BFH in 
seiner Entscheidung zu 
den Betreuungsvereinen 
fest, dass die durch die 
Vereine über ihre Ver-
einsbetreuer entspre-
chend ihrer satzungs-
gemäßen Zwecke er-
brachten Betreuungsleis-
tungen Dienstleistungen 
darstellten, die unmittel-
bar Ausdruck der in der 
Mehrwertsteuerrichtlinie 
genannten Sozialfürsor-
ge und der sozialen Si-
cherheit seien.  

Wie die Entscheidungen 
des Europäischen Ge-
richtshofs und des BFH 
zur Umsatzsteuerfreiheit 
selbständiger Dienstleis-
ter im sozialen Bereich 
zeigen, kann außerdem 
der Einrichtungsbegriff 
auch auf natürliche Per-
sonen angewandt wer-
den (BFH, 1. 2. 2007, V R 
34/05 und 18. 8. 2005 - V 
R 71/ 03). 

In der „Kingscrest“- Ent-
scheidung des EuGH 
(vom 26 . Mai 2005 , 
C498/03) wurde festge-
stellt, dass eine Gewinn-
erzielungsabsicht eine 
Umsatzsteuerbefreiung 
nicht ausschließe. Kings-
crest Associates Ltd. war 
eine von natürlichen 
Personen gegründete, 
nicht gemeinnützige Per-

sonengesellschaft zum 
Betrieb von Wohnhei-
men.

Ob der Gesetzgeber das 
Umsatzsteuergesetz zu-
gunsten der Berufsbe-
treuer ändert, ist  nicht 
entscheidend, weil sich 
ein Einzelner in Ermange-
lung fristgemäß erlasse-
ner Umsetzungsmaß-
nahmen auf Bestimmun-
gen einer Richtlinie beru-
fen kann, die Rechte 
festlegen, die der Einzel-
ne dem Staat gegen-
über geltend machen 
kann. Ein Mitgliedstaat 
kann einem Steuerpflich-
t igen, der beweisen 
kann, dass er steuer-
rechtlich unter einen Be-
freiungstatbestand der 
Richtlinie fällt, nicht ent-
gegenhalten, dass er 
die Befreiungsvorschrift 
nicht erlassen hat (EuGH 
vom 10.09.2002, C-141/00).

Finanzgerichtsentschei-
dungen sind maßgeb-
lich, wenn der Gesetz-
geber erwartungsgemäß 
untätig bleibt

Dies bedeutet aber, dass 
die umsatzsteuerrechtli-
che Gleichstellung der 
selbständigen Berufsbe-
treuer mit den Betreu-
ungsvereinen durch eine 
rechtskräftige Finanzge-
richtsentscheidung fest-
gestellt werden muss. 

Der Bundesverband frei-
er Berufsbetreuer (BVfB) 
betreibt bereits ein Mus-
terverfahren. 

Bis die Finanzgerichte 
entschieden haben, soll-
ten selbständige Berufs-
betreuer :

- gegen die Heranzie-
hung zur Umsatz-
steuer Einspruch ein-
legen,

- die Aussetzung der 
Vollziehung offenerer 
U m s a t z s t e u e r b e-
scheide beantragen,

- die Rückzahlung der 
seit dem 1.7. 2005 
abgeführten Umsatz-
steuer beantragen 
und

- gegen die absehba-
re Ablehnung der 
Rückzahlung eben-
falls Einspruch einle-
gen. 
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Fristen und Hinweise zum Vorgang

Künftige nicht abgeführte 
Umsatzsteuerbeträge in 
Rücklage verzinslich an-
legen 

Da es bisher keine veröf-
fentlichten Belege für die 
hier vertretene Rechtsauf-
fassung gibt, kann der Er-
folg von Rechtsbehelfen 
gegen die Umsatzsteuer-
pflicht  nicht garantiert 
werden. Die zukünftig 
nicht abgeführten Um-
satzsteuerbeträge sollten 
daher für den nicht un-
wahrscheinl ichen Fall , 
dass es bei der Steuer-
pflicht bleibt, in einer 
Rücklage risikofrei verzins-
lich angelegt werden.

Falls der Bundesfinanzhof 
die bisher umsatzsteuer-
pflichtigen selbständigen 
Berufsbetreuer den Be-
treuungsvereinen gleich-
stellen sollte, würde der 

Einsparungseffekt (bis zu 
einer gesetzlichen Vergü-
tungssenkung in der Zu-
kunft) jedoch nicht 19 % 
betragen, weil dann auch 
der Vorsteuerabzug (je 
nach Höhe der bezoge-
nen umsatzsteuerpflichti-
gen Vorleistungen) rück-
wirkend entfiele. 

Ein finanzieller Vorteil für 
die bisher umsatzsteuer-
pflichtigen freien Berufs-
betreuer würde nur we-
gen der Sondersituation 
des Inklusivstundensatzes 
im Vormünder- und Be-
rufsbetreuer- Vergütungs-
gesetz (VBVG) entstehen: 
die Umsatzsteuer wird als 
Brutto-Stundensatz an 
den Betreuer gezahlt, 
auch wenn die  Umsatz-
steuer von Finanzamt un-
erhoben bleibt.

Umsatzsteuerfreie Kleinun-
ternehmer bleiben unbe-
rührt

Nicht betroffen von einer 
möglichen Umsatzsteuer-
befreiung sind daher die 
f re ien Berufsbetreuer, 
welche durch die Kleinun-
ternehmerregelung nicht 
zur Umsatzsteuer veran-
lagt wurden und werden.

Vorerst kein Fristverzug zu 
befürchten

Da vor dem 1.7.2005 ab-
geführte Umsatzsteuer an 
das Gericht zurück zu ge-
ben wäre ist ein Erstat-
tungsantrag nicht sinnvoll, 
sondern sogar schädlich. 
Für den Zei t raum ab 
01.07.05 ist keine Eile er-
forderlich. Antragsende ist 
hier der 31.12.2010. Aber 
auch hier gilt: 

„Die Axt im Haus ersetzt 
nicht den Steuerberater“

Hier finden Sie die maß-
geblichen Urteile:

http://www.vfbev.de/berufsb
etreuer-berufsbetreuung-frei
berufliche-betreuung-beratu
ng/umsatzsteuerbefreiung

Bis zum 8. Januar 2010 
w e r d e n w i r i n 
Abstimmung mit dem 
Steuerberater des BVfB 
Schrift-satzmuster für 
die Korrespondenz mit 
dem Finanzamt er-
stellen und auf der 
Homepage des BVfB 
zur Verfügung stellen 
sowie über die Fristen 
informieren.
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Weiterbildungstermine   1. Halbjahr 2010

Freitag, 08. Januar 2010  Hannover: " Vermögenseinsatz in SGB II und SGB XII 
                     und im Betreuungskostenrecht“ 

Freitag, 15. Januar 2010  Solingen:  "Der verschuldete Betreute“ Teil I

Freitag, 29. Januar 2010  Frankfurt/M: “Aktuelle Probleme SGB II und XII“

Freitag, 05. Februar 2010  Potsdam:  "Der verschuldete Betreute“ Teil I

Freitag, 12. Februar 2010  Solingen:  "Systematische Entschuldung“ Teil II

Freitag, 12. Februar 2010  Leipzig:    "Der verschuldete Betreute“ Teil I

Freitag, 26. Februar 2010  Potsdam:  "Systematische Entschuldung“ Teil II
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